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Teilrevision des Mehrwertsteuergesetzes am 1. Januar 2018 

Am 1. Januar 2018 tritt die Teilrevision des Mehrwertsteuergesetzes in Kraft. Die wichtigsten 

Änderungen: 

Neu ist der weltweite Umsatz für die Begründung der Steuerpflicht massgebend. Alle 

Unternehmen, die entweder in der Schweiz ansässig sind oder Leistungen in der Schweiz 

erbringen und im In- und Ausland pro Jahr mindestens 100‘000 Franken Umsatz aus nicht 

von der Steuer ausgenommenen Leistungen erzielen, werden ab dem 1. Januar 2018 

obligatorisch mehrwertsteuerpflichtig. 

Von der Steuer ausgenommene Leistungen können neu auch durch blosse Deklaration in der 

MWST-Abrechnung freiwillig versteuert (Option) werden. Ein Hinweis auf die MWST in der 

Rechnung ist nicht mehr zwingend nötig. 

Für elektronische Zeitungen, Zeitschriften und Bücher gilt neu der reduzierte Steuersatz. 

Der fiktive Vorsteuerabzug ist neu auch beim Erwerb von Betriebsmitteln und ungebrauchten 

Waren möglich. 

Sammlerstücke wie Kunstgegenstände, Antiquitäten und dergleichen unterliegen neu der 

Margenbesteuerung. Daher ist der fiktive Vorsteuerabzug auf diesen Gegenständen nicht 

mehr möglich. 

Bezüglich der Lieferungen wird die Bezugsteuer neu nur noch auf Lieferungen unbeweglicher 

Gegenstände angewendet. 

Für die Steuerpflicht der Gemeinwesen ist neu nur noch die Umsatzgrenze von  

100‘000 Franken massgeblich. 

Sämtliche Leistungen zwischen Gemeinwesen und den ausschliesslich von ihnen gehalten 

oder gegründeten Organisationen sind neu von der Steuer ausgenommen. 

Stiftungen und Vereine, zu denen eine besonders enge wirtschaftliche, vertragliche oder 

personelle Beziehung besteht, gelten als eng verbundene Personen und es kommt der 

Drittpreisvergleich zur Anwendung.  
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Deklariertes Vermögen sollte mit deklariertem Einkommen übereinstimmen 

Ein Ehepaar kaufte Autos im Wert von 300’000 Franken und deklarierte diese in der Folge als 

Vermögen. Da wurde das Steueramt hellhörig: Aufgrund des Vorjahres-Vermögens und der 

deklarierten Einkünfte im aktuellen Jahr war gar nicht genug Geld für diesen Kauf 

vorhanden. Deshalb nahm das Steueramt an, es existiere eine nicht deklarierte Geldquelle 

und lastete dem Ehepaar ein zusätzlich zu versteuerndes Einkommen von 142’000 Franken 

auf. 

Vor Gericht argumentierte der Ehemann, das Geld stamme von einem zinslosen Darlehen 

seines Vaters. Doch dafür gab es keine Belege, sodass auch das Bundesgericht das Vorgehen 

des Steueramts unterstütze. Dass der Vater nachträglich eine Darlehens-Bestätigung 

einreichte, nützte nichts. (Quelle: BGE 2C_183/2017 vom 6. März 2017) 

 

Vorfälligkeitsentschädigungen sind steuerlich absetzbar 

Bei der vorzeitigen Auflösung einer Hypothek fallen sogenannte Vorfälligkeitsentschä-

digungen an. Diese Entschädigungen sind bei der Grundstückgewinnsteuer als Anlagekosten 

abziehbar, wenn die Auflösung der Hypothek in einem untrennbaren Zusammenhang mit 

dem Verkauf der Liegenschaft erfolgt. 

Das Bundesgericht schreibt, da die Hypothek unmittelbar vor dem Verkauf der Liegenschaft 

endgültig und vollumfänglich aufgelöst und nicht durch eine neue Hypothek ersetzt wurde, 

kann die Vorfälligkeitsentschädigung bei der Grundstückgewinnsteuer gewinnmindernd 

angerechnet werden. In diesem Fall ist die Entschädigung als abzugsfähige «Anlagekosten» 

zu beurteilen, die bei der Ermittlung des Grundstückgewinns zu berücksichtigen sind. 

Vorsicht: Ein Abzug ist nur erlaubt, wenn die aufgelöste Hypothek durch eine andere 

Hypothek beim gleichen Kreditgläubiger ersetzt wird. Eine doppelte Berücksichtigung der 

Vorfälligkeitsentschädigung sowohl bei der Grundstückgewinnsteuer als auch bei der 

Einkommensteuer ist gemäss bisheriger Rechtsprechung in jedem Fall ausgeschlossen. 

(Quelle: BGE 2C_1165/2014, 2C_1148/2015) 

 

Trotz gewissenhafter Bearbeitung und sorgfältiger Recherche kann keine Haftung für den Inhalt der Beiträge 

übernommen werden. 


